
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/10/16 6Ob116/75,
6Ob714/77, 1Ob704/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1975

Norm

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §122

Rechtssatz

Ob nach der Vorschrift des § 122 zweiter Satz AußStrG vom Gericht auch eine Erbserklärung angenommen werden

muß, von der von vornherein feststeht, daß sie zu keiner Einantwortung führen kann, weil der in der Erbserklärung

behauptete Tatbestand nach der Aktenlage ein Erbrecht nicht begründet, stellt eine Auslegungsfrage dar, daher keine

offenbare Gesetzwidrigkeit möglich.
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